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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6121371 
 
Gebietsname: Maintal und –hänge zwischen Sulzbach und Kleinwallstadt 
 
Größe: 303 ha  
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Unterfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung eines repräsentativen Ausschnitts des östlichen Maintals südlich 
Aschaffenburg mit Ausläufern in den Sandsteinspessart, mit guter Repräsentanz der Flachland-
Mähwiesen in Nordwestbayern, insbesondere in Ausbildungen als Streuobstwiesen, und wertvollem 
Lebensraum des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in weitgehend gehölzfreier sowie weitgehend neophytenfreier Ausprägung. Er-
halt ggf. Wiederherstellung einer intakten Gewässerdynamik und -struktur sowie des charakteris-
tischen Nährstoffhaushalts. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen Einbindung in die aue-
typischen Kontaktlebensräume wie gewässerbegleitende Gehölzbestände, Röhrichte, Seggenrie-
de, Nasswiesen und artenreiches Grünland. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnut-
zungen ausreichend ungestörten Zustands. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des standörtlich bedingten weiten Spektrums an nährstoffarmen bis mäßig 
nährstoffreichen Bodenverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Was-
serhaushalts in frischen bis feuchten Beständen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen 
Einbindung in Komplexlebensräume bzw. ihres ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie 
Magerrasen, Magerwiesen und -weiden, Streuobstbeständen, Säumen und Feuchtwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der essenziellen Kleinstrukturen wie Rohbodenstellen sowie Lesestein-
haufen und -riegeln. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) in ihrer gebietsspezifischen Ausprägung und 
Verteilung. Erhalt ggf. Wiederherstellung unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und 
vielschichtiger Bestände mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer 
Baumarten-Zusammensetzung und der charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines aus-
reichend hohen Alt- und Totholzanteils und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Er-
halt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerregimes. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden, Wiesen und 
Hochstaudenfluren. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altge-
wässern, Mulden. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ein-
schließlich der Bestände seiner Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf und der Wirtsameisen-
vorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von 
Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenfluren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungs-
rhythmus der Art angepassten Weise. Erhalt ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur periodisch 
genutzten Saumstrukturen, Randflächen und Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume 
und Gräben. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Habitatverbunds innerhalb von Metapopulationen. 

 
 


